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SVLT rekurriert ans Bundesgericht
oder... Wer den Rappen nicht ehrt, ist
des Frankens nicht wert.
Das Justiz- und Polizeidepartement rechnet in seiner Entgegnung auf die
Beschwerde des SVLT und der rund 30 Beschwerdeführer aus der ganzen Schweiz
vor, die Erhöhung derstaatlich fixierten Haftpflichtprämien mit der Einführung eines
Sockelbeitrages für die Verwaltungskosten verursache monatlich lediglich
durchschnittliche Mehraufwendungen von Fr. 5.65 pro eingelösten Traktor, den Bonus
für unfallfreies Fahren mitberücksichtigt: Diese Mehrprämien machen - so
argumentiert der Rechtsdienst des EJPD - «effektiv keine so exzessive Höhe aus, wie
dies die Prozentsätze suggerieren». Mit andern Worten, es handle sich um eine
nicht ins Gewicht fallende Kostensteigerung. Das mag für sich betrachtet auch
stimmen, geht aber unterdem Gesichtspunkt derschwierigen Wirtschaftslage und
der vielen neuen Auflagen samt Kostenfolgen in Feld und Stall (Stallbauvorschriften,

allfällige Abgaswartungspflicht usw.) dennoch ins gute Tuch.
Der Landwirtschaft kommt die Umverteilungsaktion der Verwaltungskosten bei
den Haftpflichtversicherungsanstalten auf rund 10 Millionen Franken zu stehen.
Diese Mehrbelastung sang- und klanglos hinzunehmen, dazu ist der Schweizerische

Verband für Landtechnik nicht bereit, wie dies auch in verschiedenen Voten
anlässlich der Delegiertenversammlung zum Ausdruck gekommen ist. Der
Zentralverband hat deshalb stellvertretend für alle andern Einsprecher, für die
Verbandsmitglieder insgesamt und - die Trittbrettfahrer lassen grüssen -, wer sonst
ein landwirtschaftliches Fahrzeug sein eigen nennt, beim Bundesgericht in
Lausanne eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht.
Die unverhältnismässig hohe Besteuerung der Traktoren war in den 20er Jahren
ausschlaggebend für die Gründung des Traktorverbandes. Die Aufbruchstimmung
und der Erfolg von damals sind Verpflichtung für den modernen Verband, als
ungerecht empfundene Belastungen wie die beanstandete Haftpflichtprämienerhöhung

entschieden zurückzuweisen. Dieser unser Verband hat für 1992 ein

Budget von 1,2 Millionen Franken aufgestellt, zu dessen Deckung die Delegierten

in Neuenburg einer Erhöhung des Zentralkassenbeitrages (inklusive
Verbandsorgan) um 2 Franken auf22 Franken pro Mitglied zugestimmt haben. Diese
Beitragserhöhung hat zwar nichts mit den Kosten für die in Lausanne hinterlegte
Verbandsbeschwerde zu tun. Und dennoch: Die zwei Franken pro Jahr wären gut
investiert, wenn es gelänge, die Mehrkosten von Fr. 5.65 pro Monat beziehungsweise

die 10 Millionen für die Landwirtschaft pro Jahr, wenn nicht zu eliminieren,
so doch zu reduzieren.

Ueli Zweifel

P.S. In der nächsten Ausgabe werden wir ausführlich auf die Delegiertenversammlung

zurückkommen. Sie ist von zwei Todesfällen überschattet gewesen,
die allen Anwesenden wegen ihrer Unmittelbarkeit nahe gingen: Am Vortag zur
DVging der Thurgauer SektionspräsidentJakob Fatzer aus dem Leben, und Hans
Ryser, über viele Jahre Präsident der TK 2 und Ehrenmitglied, erlag an der
Delegiertenversammlung einem Herzversagen. Allen Hinterbliebenen entbieten wir
unser tiefes Beileid.
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Titelbild:
Der Frontanbau ermöglicht interessante
Gerätekombinationen wie vorne mähen und hinten
aufbereiten. Ein Frontmähwerk (2,5 m Arbeitsbreite)

belastet die Traktorvorderachse mit
etwa 1000 kg, ein zusätzlich integrierter
Aufbereiter würde dieses Gewicht noch um weitere

200 bis 300 kg erhöhen. Im getrennten
Verfahren liegen zwei Vorteile: Das
Vorderachsgewicht wird nicht zusätzlich erhöht und
der Aufbereiter wird nur bei Bedarf mitgeführt.
Beim täglichen Eingrasen entfällt er ganz. Wir
verweisen auf unser LT-Extra.

(Foto: E. Stadler FAT).
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